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Antrag für die Benützung des Zuger Sportbusses

Wir (ich) möchten den Zuger Sportbus gemäss den rückseitigen Bestimmungen für unsere Organisation mieten.

Name der Organisation

__________________________________________________

Name / Adresse des Mieters / der Mieterin
__________________________________________________



__________________________________________________




__________________________________________________


Telefonnummer(n)

__________________________________________________


Verwendungszweck

Art des Anlasses

__________________________________________________
Verwendung des Fahrzeuges:
  
( Materialtransporte
( Personentransporte    ( Anhänger


gewünschte Mietdauer / Datum:

__________________________________________________


Abhol- / Rückgabedaten 

__________________________________________________
(Der Schlüssel kann während der Öffnungszeiten auf dem Amt abgeholt werden: Mo-Fr 08:00-11:30 / 14:00-16:45 Uhr)
Fahrstrecken (bitte genaue Angaben):

__________________________________________________




__________________________________________________


Ort, Datum und Unterschrift

__________________________________________________

Benützungsbewilligung des Amtes für Sport

Das Amt für Sport erteilt der obgenannten Organisation die Bewilligung, den Zuger Sportbus zu benützen.

Mietdauer:

______Tag(e)


Mietkosten:

(   sfr. 70.-/Tag. Treibstofftank bei Rückgabe gefüllt!

(inkl. 150 freie km während der Mietdauer bzw.


(   sfr. 40.-/ ½-Tag; Treibstofftank bei Rückgabe gefüllt!

50 freie km bei ½-Tag)


(   sfr. 90.-/Tag. Treibstofftank bei Rückgabe gefüllt!

(   sfr. 50.-/ ½-Tag; Treibstofftank bei Rückgabe gefüllt!

(   zzgl. ______ gefahrene km (TwixRoute) à -.70 Rp.




Total sfr. _____________

Datum, Stempel, Unterschrift

__________________________________________________

Rückgabe ausserhalb der Bürozeiten:

Dies ist ausnahmsweise, nach Absprache mit dem Amt für Sport möglich. Ein Übergabeprotokoll muss dennoch erstellt werden können. 
Benützungsreglement  Zuger Sportbus (gültig ab September 2009)

Allgemeine Bestimmungen

1) Der Zuger Sportbus versteht sich als Dienstleistungsangebot für Zuger Sportorganisationen, Sportvereine und Sportverbände sowie Schulen, die das Fahrzeug im direkten Zusammenhang mit Sportveranstaltungen oder sportlichen Aktivitäten benützen möchten.


2) Der Zuger Sportbus ist eine Initiative der Direktion für Bildung und Kultur des Kantons Zug, welche die Verwaltung und Administration des Busses in die Hände des Amtes für Sport legt.


3) Der Sportbus kann beim Amt für Sport, Kirchenstrasse 6 in Zug reserviert werden. Das Amt für Sport entscheidet, ob das Fahrzeug zur Verfügung gestellt werden kann. Stationiert ist der Bus auf dem Parkplatz des Zeughauses.


4) In erster Priorität steht der Bus für die Durchführung von J+S - Anlässen zur Verfügung.


5) Die Mietgebühren für die Benützung des Fahrzeuges werden vom Amt für Sport beim Mieter/ bzw. bei der Mieterin erhoben. Die Gebühren sind so angesetzt, dass die Selbstkosten gedeckt werden können. Die Tagespauschale für J+S - bewilligte Kurse beträgt Fr. 70.- zzgl. Benzinkosten. Für Gruppierungen ausserhalb von J+S beträgt die Pauschale Fr. 90.- pro Tag. Während der Mietdauer werden 150 freie Kilometer gewährt. Jeder weitere gefahrene Kilometer wird mit Fr. -.70 verrechnet. Basis: TwixRoute - Berechnung. Halbtagesmieten sind nur unter der Woche möglich.
6) Das Fahrzeug ist zu den üblichen Konditionen versichert. Haftpflicht: Fr. 500.- 
Vollkasko mit einem Selbstbehalt von Fr. 1'000.-

Benützungs- und Unterhaltsvorschriften

1) Die Lenkerinnen und Lenker des Fahrzeuges verfügen über die schriftliche Bewilligung des Amtes für Sport, das Fahrzeug zu benützen. Sie halten sich an die Vorschriften des Schweizerischen Strassenverkehrsgesetzes. Fahrten ins Ausland sind bei der Antragsstellung genau zu deklarieren.


2) Die maximale Mietdauer beträgt 7 Tage am Stück.


3) Das Fahrzeug wird voll getankt, in sauberem und betriebstauglichem Zustand gegen Vorweisung der Bewilligung des Amtes für Sport und eines Führerausweises abgegeben.


4) Die Rücknahme erfolgt zum vereinbarten Termin. Der Tank ist mit bleifreiem Benzin zu füllen, das Fahrzeug ist innen und aussen zu reinigen. Allfällige Schäden oder Mängel sind bei der Rückgabe unaufgefordert zu melden. Das im Bus aufliegende Fahrtenbüchlein ist auszufüllen!


5) Schäden durch unsachgemässe und unsorgfältige Behandlung des Fahrzeuges sowie Verunreinigungs- und Instandstellungsarbeiten werden in Rechnung gestellt.


6) Verursachte Schäden sind durch den Mieter, bzw. die Mieterin selbst zu tragen.


7) Bei allen Unfall- und Kollisionsereignissen ist das Amt für Sport unverzüglich zu benachrichtigen. 
Tel.: 041/ 728 35 54   -   Fax: 041/ 723 72 09

Achtung: Die Fahrzeughöhe beträgt 2.0 m


8) Bei unsachgemässer Behandlung des Fahrzeuges wird dieses den Fehlbaren nicht mehr zur Verfügung gestellt.


9) Spezifikationen: 9 Plätze (mit Gurten)  inkl. Fahrer /  Gepäckraum / Anhängevorrichtung
Barzahlung bei Abholen des Schlüssels! Bei Rechnungsstellung wird eine Rechnungsgebühr von sfr. 20.-- erhoben. 








	O:\Sportbus\Antrag und Reglement Sportbus 2009.doc
	1/2


An der Aa 6 - 6303 Zug
T 041 728 35 54, F 041 728 35 50
www.zug.ch/sport

sport@zug.ch

